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Schlüsse des Kongresses abgedruckt. Den Kongressveröffentlichungen
werden ferner kurze Berichte über die vor dem Kongress stattfindenden
Exkursionen und über andere Begebenheiten im Zusammenhang mit
dem Kongress beigefügt.

Die Vorträge sind als Sonderabdrucke schon bei Beginn des Kon-
gresses zu haben, vorausgesetzt, dass die Verfasser ihre Beiträge inner-
halb der bestimmten Frist vollkommen druckfertig in zwei überein-
stimmenden Exemplaren eingeliefert haben. Die von den Verfassern
bestellten Sonderabdrucke werden nach einem später mitzuteilenden
Tarif berechnet.

Der Organisationsausschuss fordert die nationalen Ausschüsse auf.
vorläufige Anmeldungen entgegenzunehmen und dem Organisations-
ausschuss zwecks Erleichterung der Vorbereitung zu dem Kongress bis
Ende Dezember 1939 die Anzahl der Angemeldeten möglichst genau
mitzuteilen, wobei die Zahl der zu den verschiedenen unter 10. genann-
ten Gruppen gehörenden Teilnehmer getrennt anzugeben ist.

Der Kongress steht unter dem Protektorat des Präsidenten der
finnischen Republik Kyo'sfi KcrZßo. Die Einladung ist unterzeichnet von
Ministerpräsident M. Ä. Cu/'a-Kcfer, Professor Dr. J?n7c Lö»«ro£A (Vor-
sitzender des Organisationsausschusses) und Professor Dr. K»o Saari
(Generalsekretär).

Die Bildung des schweizerischen Ausschusses wird in nächster Zeit
erfolgen. Bis dahin wird die Eidgenössische Inspektion für Forstwesen,
Jagd und Fischerei allfällige Anfragen, soweit sie dazu in der Lage ist,
beantworten.

FE2?£IiVS,4 iVGE LG GEiViLEJTE7V

Jahresversammlung 1939 in Zürich.
Sonntag, den 6. August.
Von 20 Uhr an freiwillige Zusammenkunft LA, rechtes Ufer, « Pintes

régionales » oder in der Stadt « Bauschänzli ».

Montag, den 7. August.
10 Uhr : Geschäftssitzung im Rathaus.

Tra&icmdew ;
Jahresbericht des Vereinspräsidenten.
Rechnungsabnahme 1938/1939.
Voranschlag 1939/1940.
Bestimmung des Versammlungsortes 1940.
Behandlung wichtiger Vereinsgeschäfte.

12 Uhr : Bankett im Kongressgebäude (Tonhalle).
15 Uhr : Vorführung des neuen Forst- und Holzfilms « Segen des Wal-

des » im Zentralkino der LA (linkes Ufer, Halle 39).
Anschliessend Besuch der Abteilung « Unser Holz ».
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18 Uhr grenai« : Abfahrt mit Schiff ab Wollishofen-Ausstellung.
19.30 Uhr : Abendessen Hotel-Restaurant « Belvoir », Rüschlikon.
Zirka 22 Uhr : Rückkunft in Zürich (Bahnhofstrasse).

Dienstag, den 8. August.
Freier Besuch der Ausstellung.

Mittwoch, den 9. August.
7.30 Uhr : Abfahrt mit Autocar ab Landesmuseum nach dem Pfannen-

stiel. Orientierung über Privatwald-Zusammenlegungen und
Begehung zusammengelegter Waldungen.

12 Uhr : Mittagessen in Kiisnacht.
Die Anmeldekarte ist bis spätestens SamsZagr, de« 8. dnZi, zurück-

zusenden.
Die Vereinsmitglieder erhalten sogenannte Tagungskarten zum

beliebigen Besuch der Ausstellung, mit Gültigkeit für einen Tag Fr. 2.—,
für zwei Tage Fr. 3.—, für drei Tage Fr. 4.— usw. Diese Karten wer-
den nur den Vereinsmitgliedern abgegeben und müssen zum voraus
bestellt und bezahlt werden.

Da diese Rmfnffs/carfe ftei»?, ßegngr der i?« Preis ermässigrZen BiZ-
ZeZZe an de« ScAaZZer« der SPD vorgewiesen werde« mass, wird sie
de« angrmeZdeZen MiZgdieder« ?«iZ der FesZAarfe g'egre« ZVaeAnaAme

gngresZeZZZ.

Die Zimmer werden in gutbürgerlichen Hotels reserviert. Wer
höhere Ansprüche stellt, ist gebeten, selbst für seine Unterkunft besorgt
zu sein.

ForsZZewZe.'

« Dnser IFaZd » nim?«Z ersZwiaZs aZs seZösZändigw H6ZeiZt««gr an
einer LandesanssZeZZnngr ZeiZ.

Dieses ersZe HnfZreZen soZZ greöüArend grewürdigrZ nnd gre/eierZ
werde«.

Dagn isZ nöZigr, dass wir in Massen an/ZreZen, n?« nnsere GeseAZos-
seraAeiZ gn beweisen nnd eindräc&ZicA gz< fre/cra/Zigre«, wie seAr nns
dieser, nnserer O&AnZ anverZranZe wicAZigre Zweigr des naZionaZen TFirZ-
scAa/ZsZe&ens anz Derlen Ziegd.

Bs isZ eine einzigwrZigre GeZeg'enAeiZ, dew grange« ScAweigervoZA
Zengros gn greöe« vo?« ForAandensein eines sZarAen, vera«ZworZz<ngrs-
öewnssZen nnd vaZerZandsZrenen scAweigeriscAen ForsZvereins.

OrZeicAgeiZigr isZ die GeZegrenAeiZ grünsZigr, die Da/nen an einer «nse-
rer scAönsZen FeransZaZZnngren ZeiZneAmen Zassen.

Möge sicA daAer die grange /orsZZicAe ScAweig an? 7. HngwsZ i«
ZöricA gnsammen/inden /

Vorschläge für ein Vereinsabzeichen.
Das Ständige Komitee des Schweizerischen Forstvereins hat laut

Protokollauszug, Seite 142, beschlossen, der nächsten Vereinsversamm-
lung einige Entwürfe zu einem Vereinsabzeichen zu unterbreiten.
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Die drei hier abgebildeten Entwürfe wurden als die geeignetsten
betrachtet. Es handelt sich um Massifreliefs in oxydiertem. Altsilber mit
Emailschild.

Mitglieder des S. F. V., die Vorschläge zu machen haben, mögen
sich an den Vereinspräsidenten wenden.

FORSTLICHE IV^CHRICfTTEiV

Bund.
Wählbarkeit an eine höhere Forstbeamtung. Das eidgenössische

Departement des Innern hat am 17. Juni 1939 gemäss den zur Zeit in
Kraft bestehenden Vorschriften nach bestandenen Prüfungen als wähl-
bar an eine höhere Forstbeamtung erklärt :

Giwseppe ZJar&em, von Bellinzona (Tessin);
ftoberf Diwimfer, von Zofingen (Aargau);
Frifz FiscAer, von Triengen (Luzern);
IFeraer Larez, von Rohrbach (Bern);
JosepA /Aigram, von Massagno (Tessin);
GY/miF Ferre«,, von Bellwald (Wallis);
Ate Pefer, von Trüllikon (Zürich) und Glis (Wallis);
Ja/coö ScArrad, von Malans (Graubünden);
JFaffer S fei«,er, von Neftenbach (Zürich);
(Paffer Frepp, von Medels (Graubünden);
Haras Foegrefi, von Glarus und Riedern (Glarus).

Herr Äo/raara Feffter, Inspektor der Eidgenössischen Inspektion für
Forstwesen, Jagd und Fischerei, hat aus Gesundheitsrücksichten auf
1. April 1939 seinen Rücktritt genommen. Neben der Statistik war
ihm in den letzten Jahren die Behandlung der wirtschaftlichen Fragen
übertragen worden. Mit natürlichem Geschick, unvoreingenommen und
ruhig abwägend, erledigte er die oft recht schwierigen und heiklen
Geschäfte. Sein frühzeitiges Ausscheiden bedeutet für die Inspektion
einen äusserst fühlbaren Verlust.

Die infolge der Versetzung von Herrn Felber in den Ruhestand
und der Wahl von Herrn A MafAe?/-Z)oref zum eidgenössischen Fische-
reiinspektor frei gewordenen Stellen wurden durch die zu Forstinge-
nieuren bei der Eidgenössischen Inspektion für Forstwesen ernannten
Herren Pefer Sarforms, von Basel und Pawf MräAfe, von Wyssachen,
neu besetzt.
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